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1. Bestand und Zweck 

Art. 1 Bestand 

1Die Politischen Gemeinden Birmensdorf, Uitikon, Aesch, Bonstetten, Wettswil und 

Stallikon bilden unter dem Namen “Zweckverband Kläranlage Birmensdorf” auf unbe-

stimmte Dauer einen Zweckverband nach den Bestimmungen des Gemeindegesetzes. 

2Der Zweckverband hat seinen Sitz in Birmensdorf. 

Art. 2 Zweck 

1Der Zweckverband betreibt, erneuert und erweitert eine zentrale Abwasserreinigungs-

anlage (ARA) für die Verbandsgemeinden zur Reinigung von deren häuslichen und in-

dustriellen Abwässern. 

2Der Zweckverband führt einen generellen Entwässerungsplan auf Verbandsstufe (Ver-

bands-GEP) als Grundlage für die Erstellung und Aktualisierung der kommunalen 

GEPs und der Dimensionierung und Steuerung der Gemeindeanlagen. 

3Der Zweckverband handelt im Sinne der Nachhaltigkeit mit durch den Betrieb anfal-

lender Energie bzw. fördert in geeigneter Form und gegen Entschädigung den Energie-

absatz an Dritte. 

4Der Zweckverband kann unter Beachtung dieser Statuten Einrichtungen und Dienste 

schaffen, um nebst den Kernaufgaben auch weitere unter den Verbandszweck fallende 

untergeordnete Aufgaben im Bereich Abwasserreinigung, Siedlungsentwässerung und 

Abfallentsorgung für die Verbandsgemeinden oder vertraglich angeschlossene Ge-

meinden auszuführen. 

Art. 3 Pflichten der Gemeinden 

Den Verbandsgemeinden kommen im Rahmen des Betriebs der ARA Birmensdorf ins-
besondere folgende Pflichten zu: 

1. Sie erstellen und aktualisieren ihren kommunalen GEP gemäss den Vorgaben 
des übergeordneten Verbands-GEP des Zweckverbands. 

2. Sie dimensionieren, unterhalten und betreiben ihre Anlagen der Siedlungsent-
wässerung nach den Vorgaben des Verbands-GEP. 

3. Sie führen nur Abwässer zu, welche die Zuleitungskanäle und die ARA weder 
baulich noch betrieblich beeinträchtigen oder ihren Wirkungsgrad herabsetzen 
und welche in der ARA ohne besondere Einrichtungen und Massnahmen hinrei-
chend gereinigt werden können. 

4. Sie beheben Störungen in ihren Anlagen, die den Betrieb der ARA gefährden 
oder beeinträchtigen auf eigene Kosten. 

5. Sie stellen sicher, dass Grosseinleiter und Starkverschmutzer ihre Abwasser-
menge und ihre Schmutzstoff-Frachten möglichst kontinuierlich einleiten, kon-
trollieren und damit auch messen. 

6. Sie sorgen für den fachgemässen Zustand relevanter Abwasser(vor-)behand-
lungen bzw. Entwässerungsanlagen Dritter. 
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7. Sie konsultieren für Neuanschlüsse bzw. Zustandsänderungen bestehender 
Anschlüsse mit Abwasser besonderer Zusammensetzung oder relevanten 
Frachten den Verbandsvorstand. Gefährdet das veränderte Abwasser die Funk-
tionstüchtigkeit und den Dauerbetrieb der ARA, kann der Zweckverband ver-
bindliche Auflagen formulieren. 

8. Für den Betrieb und den Unterhalt des Verbandskanals ist die Standortge-
meinde verantwortlich. Die Verbandsgemeinden erteilen einander alle notwen-
digen Anschluss- und Durchleitungsrechte. 

Art. 4 Beitritt weiterer Gemeinden 

Der Beitritt weiterer Gemeinden zum Zweckverband erfordert eine Statutenrevision. 

2. Organisation 

2.1. Allgemeine Bestimmung 

Art. 5 Organe 

Organe des Zweckverbands sind: 

1. die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets; 

2. die Verbandsgemeinden; 

3. der Verbandsvorstand 

4. die Rechnungsprüfungskommission (RPK). 

Art. 6 Amtsdauer 

Für die Mitglieder des Verbandsvorstandes und der Rechnungsprüfungskommission 

beträgt die Amtsdauer vier Jahre. Sie fällt mit derjenigen der Gemeindebehörden zu-

sammen. 

Art. 7 Entschädigung 

Die Entschädigung der Verbandsorgane richtet sich nach dem Entschädigungsregle-

ment des Zweckverbandes Kläranlage Birmensdorf. 

Art. 8 Zeichnungsberechtigung 

1Rechtsverbindliche Unterschrift für den Zweckverband führen die Präsidentin oder der 

Präsident und die Aktuarin oder der Aktuar gemeinsam. 

2Der Verbandsvorstand kann die Zeichnungsberechtigung im Interesse eines ordentli-

chen Betriebsablaufs für sachlich begrenzte Bereiche im Betrag limitieren oder anders 

ordnen. 
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Art. 9 Publikation und Information 

1Der Zweckverband nimmt die amtliche Publikation seiner Erlasse und allgemeinver-

bindlichen Beschlüsse mit elektronischen Mitteln vor.  

2Der Zweckverband sorgt für eine dauerhafte elektronische Zugänglichkeit seiner Er-

lasse. 

3Die Bevölkerung ist im Sinne des kantonalen Gesetzes über die Information und den 

Datenschutz periodisch über wesentliche Verbandsangelegenheiten zu informieren. 

 

2.2. Die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets 

2.2.1 Allgemeine Bestimmungen 

Art. 10 Stimmrecht 

Die in kommunalen Angelegenheiten stimmberechtigten Einwohnerinnen und Einwoh-

ner aller Verbandsgemeinden sind die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets. 

Art. 11 Verfahren 

1Die Stimmberechtigten stimmen an der Urne. Das Verfahren richtet sich nach der kan-

tonalen Gesetzgebung. Der Verbandsvorstand verabschiedet die Vorlage zuhanden 

der Urnenabstimmung. Wahlleitende Behörde ist der Gemeindevorstand der Sitzge-

meinde. 

2Eine Vorlage ist angenommen, wenn sie die Mehrheit der Stimmen auf sich vereinigt. 

Art. 12 Zuständigkeit 

Den Stimmberechtigten des Verbandsgebiets stehen zu: 

1. die Einreichung von Volksinitiativen; 

2. die Abstimmung über rechtmässige Initiativbegehren, unter Vorbehalt der 

Zuständigkeit der Verbandsgemeinden für die Änderung der Statuten und 

die Auflösung des Zweckverbands; 

3. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen bestimmten 

Zweck von mehr als Fr. 3 Mio. und von neuen wiederkehrenden Ausgaben 

für einen bestimmten Zweck von mehr als Fr. 300’000; 

2.2.2 Volksinitiative 

Art. 13 Volksinitiative 

1Eine Volksinitiative kann über Gegenstände eingereicht werden, die dem obligatori-

schen Referendum unterstehen. 

2Mit einer Volksinitiative kann ausserdem die Änderung der Statuten und die Auflösung 

des Zweckverbands verlangt werden. 
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3Die Volksinitiative ist zu Stande gekommen, wenn sie von mindestens 600 Stimmbe-

rechtigten unterstützt wird und spätestens 6 Monate nach der Veröffentlichung der Initi-

ative gemäss Art. 9 eingereicht wird. 

2.3. Die Verbandsgemeinden 

Art. 14 Aufgaben und Kompetenzen der einzelnen Verbandsgemeinden 

1Die Stimmberechtigten der einzelnen Verbandsgemeinden beschliessen je an der 

Urne über: 

1. die Änderung dieser Statuten; 

2. die Kündigung der Mitgliedschaft beim Zweckverband; 

3. die Auflösung des Zweckverbands. 

2Bei Urnenabstimmungen in den Verbandsgemeinden über die Auflösung des Zweck-

verbands sowie über grundlegende Änderungen der Statuten übt das Gemeindeparla-

ment oder in Versammlungsgemeinden der Gemeindevorstand ein eigenes Antrags-

recht neben dem Antragsrecht des Verbandsvorstands aus. 

 

Art. 15 Aufgaben und Kompetenzen der Gemeindevorstände der Verbandsge-

meinden 

Die Gemeindevorstände der Verbandsgemeinden sind insbesondere zuständig für: 

1. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen bestimmten 

Zweck bis Fr. 3'000'000.- und von neuen wiederkehrenden Ausgaben für 

einen bestimmten Zweck bis Fr. 300'000.-, soweit nicht der Verbandsvor-

stand zuständig ist; 

2. die Beschlussfassung über die Veräusserung von Liegenschaften des Fi-

nanzvermögens im Wert von mehr als Fr. 500'000.-; 

3. die Beschlussfassung über Investitionen in Liegenschaften des Finanzver-

mögens im Betrag von mehr als Fr. 5 Mio.; 

4. die Festsetzung des Budgets; 

5. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans; 

6. die Genehmigung der Jahresrechnung; 

7. die Kenntnisnahme des Geschäftsberichts; 

8. die Genehmigung der Abrechnungen über alle neuen Ausgaben, die sie 

selbst oder die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets bewilligt haben; 

9. die Genehmigung des Entschädigungsreglements. 

Art. 16 Beschlussfassung 

1Ein Antrag an die Verbandsgemeinden ist angenommen, wenn die Mehrheit der Ver-

bandsgemeinden ihm zugestimmt hat. Solche Mehrheitsbeschlüsse sind auch für die 

nicht zustimmenden Verbandsgemeinden verbindlich. 

2Grundlegende Änderungen der Statuten bedürfen der Zustimmung aller Verbandsge-

meinden. Grundlegend sind Änderungen, die folgende Gegenstände regeln:  
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1. wesentliche Aufgaben des Zweckverbands; 

2. die Grundzüge der Finanzierung;  

3. Austritt und Auflösung; 

4. die Mitwirkungsmöglichkeiten der Stimmberechtigten und der Verbandsge-

meinden. 

 

2.4. Der Verbandsvorstand 

Art. 17 Zusammensetzung 

1Der Verbandsvorstand besteht aus zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Gemeinde 

Birmensdorf und je einer Vertreterin oder einem Vertreter der übrigen Gemeinden. 

2Der Gemeindevorstand jeder Verbandsgemeinde bestimmt sein(e) Mitglied(er) und 

deren Stellvertretung. 

Art. 18 Konstituierung 

Der Verbandsvorstand konstituiert sich selbst. Als Präsidentin oder Präsident ist eine 

Vertreterin oder ein Vertreter der Gemeinde Birmensdorf zu wählen. 

Art. 19 Offenlegung der Interessenbindungen 

1Die Mitglieder des Verbandsvorstands legen ihre Interessenbindungen offen. Insbe-

sondere geben sie Auskunft über: 

1. ihre beruflichen Tätigkeiten, 

2. ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kan-

tons und des Bundes, 

3. ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen 

des privaten Rechts. 

2Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 

Art. 20 Allgemeine Befugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar zu:  

1. die politische Planung, Führung und Aufsicht;  

2. die Verantwortung für den Verbandshaushalt;  

3. die Besorgung sämtlicher Verbandsangelegenheiten, soweit dafür nicht ein 

anderes Organ zuständig ist;  

4. die Beratung von und Antragstellung zu allen Vorlagen, über welche die 

Stimmberechtigten oder die Verbandsgemeinden beschliessen; 

5. die Vertretung des Zweckverbands nach aussen und die Bestimmung der 

rechtsverbindlichen Unterschriften; 

6. Ernennung der Betriebsleiterin / des Betriebsleiters; 

7. der Erlass des Entschädigungsreglements. 



 

 

Zweckverband Kläranlage Birmensdorf 
Statuten 

1. Januar 2022 / Seite 8 

 

 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Er-

lass massvoll und stufengerecht delegiert werden können: 

1. der Vollzug der Beschlüsse der übergeordneten Verbandsorgane; 

2. der Erlass von Grundsätzen und Weisungen zur Betriebsführung; 

3. die Anstellung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter; 

4. die regelmässige Information der Verbandsgemeinden über die Geschäfts-

tätigkeit des Zweckverbands;  

5. das Handeln für den Verband nach aussen; 

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung; 

7. die übrige Aufsicht in der Verbandsverwaltung. 

Art. 21 Finanzbefugnisse 

1Dem Verbandsvorstand stehen unübertragbar zu: 

1. die Erstellung der Budgetvorlage und die Antragstellung an die Verbands-

gemeinden; 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan; 

3. die Beschlussfassung über die Jahresrechnung und den Geschäftsbericht;  

4. die Bewilligung von neuen, im Budget nicht enthaltenen, einmaligen Ausga-

ben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 50'000.- und bis insgesamt 

Fr. 100'000.- pro Jahr sowie von neuen, im Budget nicht enthaltenen, wie-

derkehrenden Ausgaben für einen bestimmten Zweck bis Fr. 20'000.- und 

bis insgesamt Fr. 50'000.- pro Jahr. 

2Dem Verbandsvorstand stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Er-

lass massvoll und stufengerecht delegiert werden können: 

1. der Ausgabenvollzug; 

2. die Bewilligung von gebundenen Ausgaben; 

3. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben für einen bestimmten 

Zweck bis Fr. 1'000'000.- und von neuen wiederkehrenden Ausgaben für 

einen bestimmten Zweck bis Fr. 200'000.-; 

4. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben not-

wendig sind, sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss seiner Befugnis 

zur Bewilligung neuer Ausgaben; 

5. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens im Wert bis 

Fr. 500'000.-; 

6. Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag bis Fr. 5 

Mio. 

Art. 22 Aufgabendelegation 

1Der Verbandsvorstand kann bestimmte Aufgaben an einzelne seiner Mitglieder oder 

seine Ausschüsse oder an seine Angestellten zur selbständigen Erledigung delegieren. 

2Er regelt die Aufgaben und die Entscheidungsbefugnisse, die er an seine Mitglieder 

und Ausschüsse und an Verbandsangestellte delegiert, in einem Erlass. 
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Art. 23 Einberufung und Teilnahme 

1Der Verbandsvorstand tritt auf Einladung der Präsidentin bzw. des Präsidenten sowie 

auf Verlangen von mindestens einem Drittel seiner Mitglieder zusammen. Die Mitglie-

der sind zur Teilnahme an den Sitzungen verpflichtet.  

2Die Verhandlungsgegenstände sind den Mitgliedern mindestens 7 Tage vor der Sit-

zung in einer Einladung schriftlich anzuzeigen. 

3Der Verbandsvorstand kann Dritte mit beratender Stimme beiziehen. 

Art. 24 Beschlussfassung 

1Der Verbandsvorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend 

ist.  

2Er beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag.  

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 
4Über Anträge kann ausnahmsweise auch im Zirkularverfahren entschieden werden, 

sofern nicht ein Mitglied die mündliche Beratung verlangt. 

2.5. Die Rechnungsprüfungskommission (RPK)  

Art. 25 Zusammensetzung und Offenlegung der Interessenbindungen 

1Die Rechnungsprüfungskommission des Zweckverbands besteht aus je einem Mit-

glied der Rechnungsprüfungskommissionen der Verbandsgemeinden. Sie werden von 

den jeweiligen Rechnungsprüfungskommissionen der Verbandsgemeinden bestimmt. 

2Die Rechnungsprüfungskommission konstituiert sich selbst. 

3Die Mitglieder der Rechnungsprüfungskommission legen ihre Interessenbindungen of-

fen. Die Bestimmungen für die Mitglieder des Verbandsvorstands gelten entsprechend. 

Art. 26 Aufgaben (RPK) 

1Die Rechnungsprüfungskommission prüft alle Anträge von finanzieller Tragweite an 

die Verbandsgemeinden oder die Stimmberechtigten des Verbandsgebiets, insbeson-

dere Anträge betreffend das Budget, die Jahresrechnung und Verpflichtungskredite. 

2Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die finanzielle Angemessenheit 

und die rechnerische Richtigkeit. 

3Sie erstattet den Verbandsgemeinden oder den Stimmberechtigten schriftlich Bericht 

und Antrag. 

Art. 27 Beschlussfassung 

1Die Rechnungsprüfungskommission ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglie-

der anwesend ist.  
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2Sie beschliesst mit einfachem Mehr der Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die 

Stimme der Präsidentin oder des Präsidenten den Ausschlag. 

3Die Mitglieder sind zur Stimmabgabe verpflichtet. Die Stimmabgabe erfolgt offen. 

Art. 28 Herausgabe von Unterlagen und Auskünfte  

1Mit den Anträgen legt der Verbandsvorstand der Rechnungsprüfungskommission die 

zugehörigen Akten vor.  

2Im Übrigen richten sich die Herausgabe von Unterlagen und die Erteilung von Aus-

künften an die Rechnungsprüfungskommission nach dem Gemeindegesetz. 

Art. 29 Prüfungsfristen 

Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget, Jahresrechnung sowie die übrigen 

Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 

 

2.6. Prüfstelle 

Art. 30 Aufgaben der Prüfstelle  

1Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und der 

Buchführung vor.  

2Sie erstattet dem Verbandsvorstand, der Rechnungsprüfungskommission und dem 

Bezirksrat umfassend Bericht über die finanztechnische Prüfung.  

3Die Prüfstelle erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung 

ist. 

Art. 31 Einsetzung der Prüfstelle 

Der Verbandsvorstand und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen mit über-

einstimmenden Beschlüssen die Prüfstelle.  

3. Personal und Arbeitsvergaben 

Art. 32 Anstellungsbedingungen 

Für das Personal des Zweckverbands gilt das Personalrecht der Gemeinde Birmens-

dorf. Besondere Vollzugsbestimmungen bedürfen eines Beschlusses des Verbands-

vorstands. 

Art. 33 Öffentliches Beschaffungswesen 

Die Vergabe von öffentlichen Aufträgen, Arbeiten und Lieferungen richtet sich nach 

dem übergeordneten Recht über das öffentliche Beschaffungswesen. 
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4. Verbandshaushalt 

Art. 34 Finanzhaushalt 

1Massgebend für den Finanzhaushalt und die Rechnungslegung des Zweckverbands 

sind das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung sowie die besonderen Haushalts-

vorschriften aus Spezialgesetzen. 

2Bis zum 15. Februar jeden Jahres liefert der Verbandsvorstand den Verbandsgemein-

den die Zahlen, die sie für die Erstellung ihrer Jahresrechnungen benötigen, und bis 

zum 31. August jeden Jahres die Zahlen zur Erstellung ihrer Budgets. 

Art. 35 Finanzierung der Betriebskosten 

1Der Zweckverband strebt eine ausgeglichene Rechnung an und belastet seine Leis-

tungen den Verbandsgemeinden nach den Verursacher- und dem Kostendeckungs-

prinzip. 

2Die nicht durch Einnahmen gedeckten Betriebskosten des Zweckverbands werden un-

ter den Verbandsgemeinden aufgeteilt. Der Verteilschlüssel basiert auf dem Frachtan-

fall (Einwohnerwerte) und dem Fremdwasseranfall der Verbandsgemeinden. Der Anteil 

des Fremdwasseranfalls an den Gesamtkosten beträgt fix 10%. Die übrigen 90% wer-

den über den Frachtanfall auf Basis von Einwohnerwerten verteilt. Die Berechnung der 

Einwohnerwerte erfolgt über einen definierten spezifischen Wert für den Wasserver-

brauch pro Einwohner und Jahr sowie dem abflussrelevanten Frischwasserverbrauch. 

Der abflussrelevante Frischwasserverbrauch wird vom Verbandsvorstand jährlich auf-

grund der aktuellen Erhebungen per 31. Dezember aus dem Mittel der letzten drei Jah-

ren berechnet. Die Berechnung und Erhebung schliesst die Starkverschmutzer mit ein 

und erfolgt gemäss dem Modell des Verbands Schweizer Abwasser- und Gewässer-

schutzfachleute (VSA). 

3Die Aufwendungen, welche für die Reinigung von speziell verschmutzten Abwässern 

entsteht, die bei der ARA besondere Einrichtungen erfordern oder vermehrte Betriebs-

kosten verursachen, trägt diejenige Gemeinde, welche diese Abwässer einleitet. 

4Können ausserordentliche Ausbauten und Optimierungen eindeutig einem Verursa-

cher zugewiesen werden, so sind die dadurch ausgelösten Kapitalfolgekosten durch 

die Gemeinde zu tragen, welche diese Abwässer des Verursachers einleitet. 

Art. 36 Finanzierung der Investitionen 

1Der Zweckverband kann seine Investitionen über Darlehen der Verbandsgemeinden 

oder Dritter finanzieren. Die Verbandsgemeinden leisten ihre Darlehen einzeln oder ge-

meinsam. 

2Darlehen einzelner Verbandsgemeinden werden in den Gemeinden als neue Ausga-

ben beschlossen. 
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Art. 37 Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse 

1Die Verbandsgemeinden sind am Eigenkapital des Zweckverbands im Verhältnis der 

Finanzierungsquote der Betriebskosten beteiligt. 

2Der Zweckverband ist Eigentümer von Anlagen, die er erstellt oder erworben hat, von 

beweglichen Vermögensteilen und von Bar- und Wertschriftenvermögen. 

Art. 38 Haftung 

1Die Verbandsgemeinden haften nach dem Zweckverband für die Verbindlichkeiten 

des Zweckverbands nach Massgabe des kantonalen Haftungsgesetzes sowie für 

Fremdkapitalschulden. Für Fremdkapitalschulden haften die Verbandsgemeinden zu-

dem solidarisch. 

2Der Haftungsanteil richtet sich nach dem jeweils angewendeten Betriebskostenver-

hältnis gemäss Art. 35. zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Verbindlichkeit. 

3Für Schäden, die dem Verband durch Zuleitung gefährlicher Stoffe unmittelbar oder 

mittelbar entstehen, haftet die einleitende Gemeinde unter dem Vorbehalt des Rück-

griffs auf fehlbare Dritte. 

5. Aufsicht und Rechtsschutz 

Art. 39 Aufsicht 

Der Zweckverband untersteht der Staatsaufsicht nach den Bestimmungen des Ge-

meindegesetzes und der einschlägigen Spezialgesetzgebung. 

Art. 40 Rechtsschutz und Verbandsstreitigkeiten 

1Gegen Beschlüsse der Verbandsorgane kann nach Massgabe des Verwaltungs-

rechtspflegegesetzes Rekurs oder Rekurs in Stimmrechtssachen beim Bezirksrat Diet-

ikon oder bei einer anderen zuständigen Rekursinstanz eingereicht werden. 

2Gegen Anordnungen und Erlasse von Mitgliedern oder Ausschüssen des Verbands-

vorstands oder von Angestellten, denen Aufgaben zur selbstständigen Erledigung 

übertragen wurden, kann beim Verbandsvorstand Neubeurteilung verlangt werden. Ge-

gen die Neubeurteilung des Verbandsvorstands kann Rekurs erhoben werden.  

3Streitigkeiten zwischen Verband und Verbandsgemeinden sowie unter Verbandsge-

meinden, die sich aus diesen Statuten ergeben, sind auf dem Weg des Verwaltungs-

prozesses nach den Bestimmungen der kantonalen Gesetzgebung zu erledigen. 
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6. Austritt, Auflösung und Liquidation 

Art. 41 Austritt 

1Jede Verbandsgemeinde kann unter Wahrung einer Kündigungsfrist von drei Jahren 

auf das Jahresende aus dem Verband austreten. Der Verbandsvorstand kann diese 

Frist auf Antrag der betroffenen Gemeinde abkürzen. 

2Austretende Gemeinden haben keinen Anspruch auf Entschädigung. 

3Bereits eingegangene Verpflichtungen werden durch den Austritt nicht berührt. 

Art. 42 Auflösung 

1Die Auflösung des Zweckverbands ist mit Zustimmung der Mehrheit aller Verbandsge-

meinden möglich. Der Auflösungsbeschluss hat auch die Liquidationsanteile der einzel-

nen Gemeinden zu nennen.  

2Bei der Auflösung des Zweckverbands bestimmen sich die Liquidationsanteile der 

Verbandsgemeinden nach der Finanzierungsquote für die Betriebskosten per 31. De-

zember des Vorjahres. 

7. Schlussbestimmungen 

Art. 43 Inkrafttreten 

1Diese Statuten treten nach Zustimmung durch die Stimmberechtigten der Verbands-

gemeinden auf den 1. Januar 2022 in Kraft. 

2Die Statuten bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Regierungsrates. 

3Mit dem Inkrafttreten dieser Statuten werden die Statuten vom Juni 1999 mit den Teil-

revisionen von 01.01.2003 und 01.01.2010 aufgehoben. 

  


